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MESSE RIED für die

BESTE ZEIT DEINES LEBENS



Sehr geehrte Damen und Herren,

die 50 PLUS – die Messe für die beste Zeit deines 
Lebens, findet zum 11. Mal am 13. und 14. April 2019 
statt - erneut zeitgleich mit der GUTEN APPETIT.

Auf ca. 9.000 m² erwartet die rund 13.000 Besucher 
neben dem hochkarätigen Ausstellungsangebot eine 
Live-Bühne mit bekannten Stars, ein umfassendes  
Beratungsangebot, Gewinnspiele u.v.m.

Werden auch Sie Aussteller der 50 PLUS, Oberöster-
reichs einziger Messe für Best Ager, und profitieren Sie 
von einem bestens etablierten Messeformat!

Nutzen Sie diese attraktive Messe-Plattform zum  
Direktverkauf, zur Präsentation Ihrer Neuheiten und 
zur Neukunden-Gewinnung!

Bei einer Anmeldung bis spätestens 30. November 
2018 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 10% 
auf die Nettoplatzmiete.

Freundliche Grüße

Helmut Slezak  Lisa Frauscher, MA
Messedirektor  Projektleiterin

Ausstellungsschwerpunkte
 » Mode, Schmuck & Accessoires

 » Reise & Ausflug

 »  Thermen & Kuranstalten

 »  Freizeit & Hobby

 »  Wellness & Kosmetik

 »  Gesundheit & Fitness

 »  Garten & Outdoor 

 »  Finanzen & Versicherungen

 »  Haushalt & Wohnen

 »  Mobilität & Pflege

 »  Kommunikation & Neue Medien

 » Soziales, Recht & Vorsorge

 » Sicherheit

Rahmenprogramm
und Highlights
 » Live-Bühne mit Stars, Musik & Tanz, Fitness, 
Stylingshows, Reisevorträge u.v.m.

 » Umfassendes Beratungsangebot in der  
Halle des Soziallandes OÖ

 » Vortrags- und Bewegungsbereich

 » Gewinnspiele

 »  Kostenloses Einkaufsdepot

www.50plus-messe.at

Besucher Echo
99,4% würden den Besuch der 
Messe ihren Freunden und Bekannten 
weiterempfehlen.

Ausstellermeinungen
Gesamturteil   Note 2,1
Bewerbung der Messe  Note 1,2
Hallenkonzept   Note 2,1
Betreuung während Messe  Note 1,8

13. - 14. APRIL 19

MESSE RIED



F U/50plusmesse www.50plus-messe.at

Ausstellerstimmen 

„Das Sozialressort ist gerne Partner der 
Messe 50 PLUS. Weil sich hier Menschen 
treffen, die diesen Lebensabschnitt 
selbstbewusst gestalten wollen und weil 
wir Ihnen die schönen Seiten des Älter-
werdens präsentieren können. Ich freue 
mich, wenn Sie bei der Messe 50 PLUS 
2019 dabei sein können.“

Birgit Gerstorfer
Sozial-Landesrätin

Das Casino Linz ist sehr gerne zu Gast bei 
der 50 PLUS in Ried. Bei unserem Rie-
sen-Roulett dreht sich alles ums Glück. 
Ohne Risiko können die Besucherinnen 
und Besucher das beliebteste Casino 
Spiel – Roulette - kennen lernen. Die 
Messe ist aber auch für uns die perfekte 
Gelegenheit, die spannende Casino Welt 
einem unternehmungslustigen Publikum 
zu präsentieren.“

Sabrina Lang, BSc, 
Management Casinos Austria

Wir freuen uns  sehr auf die vielen  
Gespräche mit unseren Kunden auf der 
Messe 50 Plus. 
Unsere Tracht aus eigener Erzeugung 
steht seit mehr als 40 Jahren für Qualität, 
Tradition und Heimatverbundenheit. 
Das Familienunternehmen Auzinger 
stellt jeden Tag aufs Neue unter Beweis, 
das die  Wertigkeit unserer Tracht und 
die Ausrichtung an Kundenbedürfnisse 
an erster Stelle stehen.  

Carina Leithner, Geschäftsführung

Kulinarischer Hoch- 

genuss, Gesundheit 

& Lifestyle
OÖ Nachrichten, 13.April 2018

Zwei faszinierende 

Themenwelten
Krone, 12. April

Messedoppel war bestens besuchtTips, KW16

Tolle Atmosphäre beim MessedoppelUnser Magazin, 2. Mai 2018

Genuss und Küche
www.gutenappetit-messe.at
Die Messe für

Presse Echo 2018

Zeitgleich
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STROMANMELDUNG

NEU: Der Stromverbrauch ist pauschaliert und 
im Preis von € 90,- zzgl. Steuern eingerechnet 
und beinhaltet: Zuleitung & Herstellung einer 
Steckdose (Schuko 230V), sämtliche Kosten für 
Wartung und Service während der Veranstaltung.

WIR BENÖTIGEN AN UNSEREM STAND:

Anschlusswert
zirka kW:

Stück Stück

Stück

Stück

Stück

Anschlusswert
zirka kW:

Der Stromverbrauch wird mit € 0,60 zzgl.
Steuern je Kilowattstunde in Rechnung gestellt. 
Anschluss inkl. Zuleitung & Herstellung einer 
1 CEE-Kupplung, sämtliche Kosten für Wartung
und Service während der Veranstaltung.

bis 3,3 kW Schuko 230 V = Lichtstrom

je Anschlussdose € 90,-- inkl. Verbrauch

bis 10 kW CEE-Kupplung 16 A = Kraftstrom

je Anschlussdose € 115,-- exkl. Verbrauch

bis 20 kW CEE-Kupplung 32 A = Kraftstrom

je Anschlussdose € 150,-- exkl. Verbrauch

4/5lfd Nr.:

Datum:

Halle:   Stand:

Freigelände:  Stand:

WIRD VON DER MESSELEITUNG AUSGEFÜLLT

MESSE RIED GmbH
Brucknerstraße 39
A - 4910 Ried im Innkreis
Tel. 0043-(0)7752-84011-0
Fax: 0043-(0)7752-84044
office@messe-ried.at | www.messe-ried.at 

AUSSTELLERDATEN

Firmenname:

Telefon:

Ansprechpartner:

E-Mail:

WASSERANMELDUNG

WIR BENÖTIGEN AN UNSEREM STAND:

Wasseranschluss mit  Zoll

Wasserabfluss mit  Durchmesser

WASSERBEZUGSBESTIMMUNGEN 
Jeder Aussteller hat die Möglichkeit, sich nach technischer Voraussetzung an das Wasserlei-
tungsnetz der MESSE RIED GmbH anzuschließen. Sämtliche Hallen und Freigeländeblöcke 
sind an das allgemeine Wasserleitungsnetz angeschlossen. Der Anschluss von der Ring-
leitung bis zur vorgesehenen Auslass-Stelle im Messestand wird vom Messeinstallateur auf 
Kosten und Gefahr des Ausstellers hergestellt. Die MESSE RIED GmbH haftet nicht für einen 
bestimmten Wasserdruck für die Dauer der Messe. Schäden, die durch Wasserdruckschwan-
kungen entstehen, gehen niemals zu Lasten der MESSE RIED GmbH oder des Wasserlei-
tungsinstallateurs. Aus sicherheitstechnischen Gründen wird empfohlen, die Hauptabsper-
rung auf Ihrem Messestand täglich zu schließen. Der Wasserverbrauch jener Stände, die an 
das Wasserleitungsnetz angeschlossen sind, wird pauschal in Rechnung gestellt. 

Es steht der MESSE RIED GmbH jedoch frei, den tatsächlichen Wasserverbrauch jedes ein-
zelnen Abnehmers durch einen Wasserzähler zu ermitteln und auch in Rechnung zu stellen.

Beckenfüllung bis 5 m³ ................................................... € 55,--  

Mindestabnehmertarif in Hallen und im Freigelände mit 
Wasserabflussmöglichkeit .............................................. € 165,-- (Tarif 1)  

Kleinabnehmertarif für Lebensmittel- und Getränkeverkauf 
bei einer Ausstellungsfläche unter 100 m²..................... € 200,-- (Tarif 2) 

Sämtliche angeführten Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Die Wassergebühr wird mit der 
Platzmiete in Rechnung gestellt und ist gleichzeitig mit der Miete zu bezahlen. 
Bei Nichtbegleichung wird keine Installation vorgenommen. Die Anmeldung für Wasser 
ist gleichzeitig mit der Platzanmeldung an die Messeleitung einzusenden, bei verspäteter 
Anmeldung wird keine Gewähr für die Wasserinstallation und -versorgung übernommen.

STROMBEZUGSBESTIMMUNGEN 
Für Licht- und Kraftstrom steht ein Stromnetz mit einer Spannung von 3 x 400/230 V zur Ver-
fügung. Die rechtzeitige Angabe des benötigten Anschlusswertes ist unbedingt erforderlich, 
da sonst die Lieferung elektrischer Energie im gewünschten Ausmaß nicht garantiert werden 
kann.

Der Basisanschluss wird an einer bestimmen Stelle an der Kojenwand vorgenommen. Weite-
re Installationen am Stand müssen vom Aussteller selbst vorgenommen werden.

Jeder Aussteller ist für die Einhaltung der ÖVE-Normen verantwortlich.
Bezüglich der E-Installationen wird auf die jeweiligen Errichtungsvorschriften verwiesen, wel-
che einzuhalten sind. Insbesondere sind die Bestimmungen der OVE/ÖNORM E 8001-4-740 
und die jeweils gültigen Ö-NORMEN einzuhalten. 

Nach Ausstellungsende während der Veranstaltung dürfen nur zwingend notwendige 
elektrische Betriebsmittel in den Ausstellungshallen bzw. –kojen eingeschaltet bleiben. Nach 
Möglichkeit ist ein zentraler Schalter bei den einzelnen Ausstellungskojen vorzusehen (z.B. 
FI-Schutzschalter). Jeder Aussteller ist verantwortlich dass täglich nach Messe-Ende der 
Stand je nach Bedarf stromlos gemacht wird.

Der Aussteller haftet für die Leihzähler bis zur Demontage nach Messeschluss. Der tatsächli-
che Anschlusswert wird während der Messe überprüft. 

STROM- & WASSERANMELDUNG

Wir anerkennen die Bestimmungen der Messeordnung als Bestandteil des Vertrages, der 
durch die Platzmiete zustande kommt. Erfüllungsort und Gerichtstand für alle sich aus dieser 
Anmeldung ergebenden Verpflichtungen ist Ried im Innkreis. Alle angeführten Preise zuzüg-
lich gesetzliche MwSt. und Vertragsgebühr (gemäß § 33 TP 5 GebG 1957).

Ort / Datum  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

50 PLUS 
13. - 14. April 2019

ANMELDUNG BIS: 31. Januar 2018

FN: 206699w | UID: ATU51285309

POST MESSE RIED GmbH 
Brucknerstraße 39 
A - 4910 Ried im Innkreis

BITTE SENDEN AN ACHTUNG! Nur vollständig ausgefüllte Formulare werden bearbeitet.

E-MAIL

office@messe-ried.at



50 PLUS 
13. - 14. April 2019

 

Firma

Halle / Standnummer                Standgrösse  

Bearbeiter                                                              UID-Nr.

Adresse

PLZ, Ort

Tel., Fax

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

STEMPEL

        EASY              FIRST      EXPERT

                                 KONTAKT:

Andreas Magoc

T: +43 7242 73 333 - 5400 I F: -5409 

                                  andreas.magoc@standout.eu

€ 86,90
per m�

Weitere Standausstattungen können Sie mittels unseres technischen Bestellformulares bestellen oder bei unseren Projektleiter, Hrn. Andreas Magoc unter andreas.magoc@standout.eu. Die Verrechnung 
erfolgt über System Standbau Gesellschaft m.b.H. 
Bitte das Originallogo in druckfähiger Qualität übermitteln (eps, pdf, jpg).

€ 39,90
per m�

€ 69,90
per m�

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

 Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

 Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

 1 Stk. Koje, 1 x 1 m, versperrbar

___

 1 Stk. Counter

 Beschriftung (siehe unten!)   

 Zargenspange

 1 Stk. Tisch 80 x 80 cm, Chrom 1

 3 Stk. Sessel „Comodo“ schwarz

 1 Stk. Wandkleiderhaken

 1 Strahler 100 W per 4 m2

Ich bestelle _____ qm Standtyp „FIRST“   

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

  Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

  Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

___

___

___

  Beschriftung (siehe unten!)   

  Zargenspange

___

___

___

___

Ich bestelle _____ qm Standtyp „EASY“  

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

 Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

 Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

 1 Stk. Koje, 1 x 1 m, versperrbar

 2 Stk. Prospektfächer

 Barpult MAXIMA

 Beschriftung (siehe unten!)   

 Zargenspange

 1 Stk. Tisch 80 x 80 cm, Chrom 1

 3 Stk. Sessel „Comodo“ schwarz

 1 Stk. Wandkleiderhaken

 Stromschiene mit 2 Stk. Strahler 70 W per 5 m2

Ich bestelle _____ qm Standtyp „EXPERT“   

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Niederlassung Wels I wdz 6 I Maria Theresia Str. 53 I 4600 Wels I www.standout.eu I wels@standout.eu I T: +43 7242  73 333 - 5401 I F: - 5109 
UID-Nr.: ATU 36758503 I Firmenbuchnummer FN 364 62x I Firmengericht: Salzburg, DVR0079944 - es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen der System Standbau Gesellschaft mbH -
alle Angaben vorbehatlich allfälliger Satz- und Druckfehler. Preisliste gültig ab 01.01. 2018

Bitte tragen Sie den gewünschten Firmenwortlaut ein:
(Farbe schwarz, max. 20 Buchstaben)

Originallogo gg. Aufpreis von EUR 42,10

KOMPLETTSTANDVARIANTEN
Rieder Messe, Messegelände Ried

€ 96,70
per m²

€ 45,50
per m²

€ 77,70
per m²

 

Farbauswahl für Teppich          

                        

                        

                                  

                        

                       

             

rot / red

dunkelgrau / dark grey

schwarz / black

Bahnenteppich ist zu einem Aufpreis von EUR 5,20/qm in den folgenden Farben erhältlich : 
     

       azurblau       dkl.blau

       hellgrün       dkl.grün   signalrot

 

Firma

Halle / Standnummer                Standgrösse  

Bearbeiter                                                              UID-Nr.

Adresse

PLZ, Ort

Tel., Fax

Ort, Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

STEMPEL

        EASY              FIRST      EXPERT

                                 KONTAKT:

Andreas Magoc

T: +43 7242 73 333 - 5400 I F: -5409 

                                  andreas.magoc@standout.eu

€ 86,90
per m�

Weitere Standausstattungen können Sie mittels unseres technischen Bestellformulares bestellen oder bei unseren Projektleiter, Hrn. Andreas Magoc unter andreas.magoc@standout.eu. Die Verrechnung 
erfolgt über System Standbau Gesellschaft m.b.H. 
Bitte das Originallogo in druckfähiger Qualität übermitteln (eps, pdf, jpg).

€ 39,90
per m�

€ 69,90
per m�

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

 Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

 Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

 1 Stk. Koje, 1 x 1 m, versperrbar

___

 1 Stk. Counter

 Beschriftung (siehe unten!)   

 Zargenspange

 1 Stk. Tisch 80 x 80 cm, Chrom 1

 3 Stk. Sessel „Comodo“ schwarz

 1 Stk. Wandkleiderhaken

 1 Strahler 100 W per 4 m2

Ich bestelle _____ qm Standtyp „FIRST“   

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

  Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

  Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

___

___

___

  Beschriftung (siehe unten!)   

  Zargenspange

___

___

___

___

Ich bestelle _____ qm Standtyp „EASY“  

AUSSTATTUNG (zzgl. Platzgebühr u. Ausstellungsfläche):

 Teppichboden schwarz (oder Farbe auswählen)

 Wände weiss beschichtet, H = 2500 mm

 1 Stk. Koje, 1 x 1 m, versperrbar

 2 Stk. Prospektfächer

 Barpult MAXIMA

 Beschriftung (siehe unten!)   

 Zargenspange

 1 Stk. Tisch 80 x 80 cm, Chrom 1

 3 Stk. Sessel „Comodo“ schwarz

 1 Stk. Wandkleiderhaken

 Stromschiene mit 2 Stk. Strahler 70 W per 5 m2

Ich bestelle _____ qm Standtyp „EXPERT“   

System Standbau Gesellschaft m.b.H. I Niederlassung Wels I Maria Theresia Str. 53 I 4600 Wels I www.standout.eu I wels@standout.eu I T: +43 7242  73 333 - 5401 I F: - 5109 
UID-Nr.: ATU 36758503 I Firmenbuchnummer FN 364 62x I Firmengericht: Salzburg, DVR0079944 - es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen der System Standbau Gesellschaft mbH -
alle Angaben vorbehatlich allfälliger Satz- und Druckfehler. Preisliste gültig ab 01.01. 2019

Bitte tragen Sie den gewünschten Firmenwortlaut ein:
(Farbe schwarz, max. 20 Buchstaben)

Originallogo gg. Aufpreis von EUR 43,20

KOMPLETTSTANDVARIANTEN
Rieder Messe, Messegelände Ried

€ 96,70
per m²

€ 45,50
per m²

€ 77,70
per m²

 

Farbauswahl für Teppich          

                        

                        

                                  

                        

                       

                    

rot / red

dunkelgrau / dark grey

schwarz / black

Bahnenteppich ist zu einem Aufpreis von EUR 5,20/m² in den folgenden Farben erhältlich:

       azurblau            dkl.blau       signalrot             
       hellgrün                             dkl.grün                
   


   

KOMPLETTSTANDVARIANTEN (zuzüglich Platzmiete)
AUSSTELLERDATEN

Firmenname: Telefon:

Ansprechpartner: E-Mail:

Wir anerkennen die Bestimmungen der Messeordnung als Bestandteil des Vertrages, der durch 
die Platzmiete zustande kommt. Erfüllungsort und Gerichtstand für alle sich aus dieser Anmeldung 
ergebenden Verpflichtungen ist Ried im Innkreis. Alle angeführten Preise zuzüglich gesetzliche 
MwSt. und Vertragsgebühr (gemäß § 33 TP 5 GebG 1957). Ort / Datum  Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

5/5lfd Nr.:

Datum:

Halle:   Stand:

Freigelände:  Stand:

WIRD VON DER MESSELEITUNG AUSGEFÜLLT

MESSE RIED GmbH
Brucknerstraße 39
A - 4910 Ried im Innkreis
Tel. 0043-(0)7752-84011-0
Fax: 0043-(0)7752-84044
office@messe-ried.at | www.messe-ried.at 

ANMELDUNG BIS: 31. Januar 2018



1. UMFANG DER AUSSTELLUNG: 
Bei der jeweils stattfi ndenden Messe können industrielle und gewerbliche Erzeugnisse des In-  und  
Auslandes ausgestellt werden. Gebrauchte Waren und Waren aus Konkursmassen sind ausnahmslos 
ausgeschlossen. 

2. ANMELDUNG UND ZULASSUNG: 
Ausstellungswerber haben ihre Teilnahme bei der Messeleitung durch Einsendung der von der
MESSE RIED GmbH ausgegebenen Anmeldeformulare, die vom Antragsteller in allen Punkten 
auszufüllen sind, bekannt zu geben. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht zum Nachteil 
der MESSE RIED GmbH ausgelegt werden; eventuelle Folgen sind ausschließlich vom Aussteller zu 
tragen. 

Die Anmeldung ist für jeden Aussteller bindend, begründet jedoch kein Recht auf Zuteilung eines 
Ausstellungsstandes. Wenn über das Vermögen eines Platzwerbers ein Insolvenzverfahren anhängig 
ist oder die Eröff nung eines solchen mangels Kostendeckung abgewiesen wird, ist die MESSE RIED 
GmbH zur Zurückweisung des Platzwerbers berechtigt. Für jeden angemeldeten Platz ist ein eigenes 
Anmeldeformular zu verwenden. 

Die Zulassung und die Platzzuteilung erfolgen nach Maßgabe der verfügbaren Ausstellungsfl ächen 
durch die Messeleitung, wobei der zugewiesene Ausstellungsplatz nur für eine Messe erfolgt. Es kann 
deshalb kein wie immer geartetes Recht auf Zuteilung eines bereits aus vorhergehender Messe inne-
gehabten Ausstellungsstandes abgeleitet werden. 

Der MESSE RIED GmbH steht es frei, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bei 
off enen Forderungen aus vergangenen Messen (Platzmiete, Strom, Telefon, Katalog, öff entliche Ge-
meindeabgaben etc.) ist die MESSE RIED GmbH berechtigt, die weitere Bearbeitung der Anmeldung 
von der sofortigen Bezahlung des Rückstandes abhängig zu machen. Die MESSE RIED GmbH ist 
weiterhin berechtigt, Ausstellungsgüter, die nach Ansicht der Messeleitung nicht in den Rahmen der 
Messe passen, auch nach Platzzuteilung des Ausstellers, auf dessen Kosten und Gefahr zurückzuwei-
sen und ohne Anerkennung eines Anspruches zu Lasten des Ausstellers zu entfernen oder einlagern 
zu lassen. Am Ausstellungsplatz dürfen nur jene Waren ausgestellt werden, die vom Aussteller in seiner 
Anmeldung bekannt gegeben und von der MESSE RIED GmbH zugelassen wurden. Die Unterlassung 
dieser Verpfl ichtung löst Regressforderungen der Messe aus, falls ein Besucher der Messe wegen des 
Interesses an angekündigten Ausstellungsgütern, die nicht ausgestellt wurden, als besonderes Motiv 
zum Besuch der Messe geltend zu machen vermag und einen Kostenersatz für die Zureise gegenüber 
der Messe anspricht (Irreführung durch Programm oder Katalog). Die Zulassung eines Ausstellers zu 
einer Messe ersetzt für diesen nicht die gewerberechtliche Bewilligung zum Ausstellen und Verkauf 
der angemeldeten Waren. Für die gewerberechtliche Deckung und für die Einhaltung der arbeitsrecht-
lichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und Aufl agen seiner Ausstellertätigkeit hat jeder 
Aussteller für sich und sein Personal selbst Sorge zu tragen. Angemeldete Exponate können seitens 
der Veranstalter ohne Angabe einer Begründung auch während der Messeveranstaltung zurückgewie-
sen werden. 

3. DATENSCHUTZ: 
Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass die dem Veranstalter bekannt gegebenen 
persönlichen Daten des Ausstellers automationsunterstützt verarbeitet und für Zwecke der Direktwer-
bung im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen auch durch andere Unternehmen verwendet werden 
dürfen. Mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung stimmt der Aussteller der Zusendung zu Werbe-
zwecken durch den Veranstalter zu.  Ihnen steht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Widerruf sowie Widerspruch unter datenschutz@messe-ried.at 
oder telefonisch unter 0043-(0)7752-84011-0 zu.

4. PLATZZUWEISUNG: 
Platzmiete (Platzmietensätze lt. Anmeldeformular), Mehrwertsteuer, Vertragsgebühr, Anmeldege-
bühr, Katalog-Pfl ichteinschaltung, eventuell angemeldeter Wasseranschluss werden in Form einer 
Platzmieten-Rechnung (Platzschein) bekannt gegeben und sind nach Rechnungslegung zur Zahlung 
sofort fällig. Eventuell angemeldete Strom- und Telefonanschlüsse werden nach Beendigung der Ver-
anstaltung separat in Rechnung gestellt. Nur nach termingerechter Bezahlung der vorgeschriebenen 
Platzmieten-Rechnung in voller Höhe samt Gebühren gilt die Platzmieten-Rechnung als Platzschein 
und berechtigt zur Platzbenützung nach Terminangabe der Messeleitung. Bei Zahlungsverzug bzw. 
bei einem noch off enen Restbetrag der vorgeschriebenen Platzmieten-Rechnung ist die Messeleitung 
berechtigt, über den Platz anderweitig zu verfügen. Aus technischen Gründen ist die Messeleitung 
berechtigt, nach erfolgter Platzzuteilung Platzänderungen und -stornierungen vorzunehmen, wobei dem 
Mieter keinerlei Anspruch gegenüber der MESSE RIED GmbH zusteht. Situierungsänderungen von 
Hallen- und Freigeländeplänen können von der MESSE RIED GmbH jederzeit vorgenommen werden. 

Bei Zahlungsversäumnis oder Platzstornierung durch den Aussteller oder durch begründete Platzstor-
nierung durch die MESSE RIED GmbH ist der Aussteller auf deren Verlangen verpfl ichtet, der MESSE 
RIED GmbH binnen 14 Tagen einen Vergütungsbetrag bis zur vollen Höhe der Platzmieten-Rechnung 
samt gesetzlichen Verzugszinsen, wie sie für Unternehmergeschäfte gem § 1333 Abs. 2 ABGB gelten 
(8 Prozentpunkte über  dem Basissatz üblichen Bankrate) und alle Mahn- und Inkassospesen zu be-
zahlen. Falls über einen Aussteller, der bereits die Platzzuteilung erhalten hat, ein Insolvenzverfahren 
eröff net wird oder ein Antrag auf Insolvenzverfahren mangels Kostendeckung abgewiesen wurde, wird 
eine bereits erteilte Platzzuweisung storniert. In diesem Fall verfällt die Platzmiete samt Nebengebüh-
ren und Steuern laut Platzmieten-Rechnung. 

Eine Stornierung ist ausgeschlossen, auch wenn die MESSE RIED GmbH hinsichtlich Platzausmaß 
und -situierung, Reihen-, Eck- und Kopfstand die angemeldeten Wünsche nicht voll befriedigen kann. 

Sollte jedoch die Messeleitung eine Stornierung einer Anmeldung, die unbedingt schriftlich zu erfolgen 
hat, annehmen, so hat der Antragsteller bis 6 Wochen vor der Messe 50% der vorgeschriebenen Platz-
miete und die vollen Nebengebühren und Steuern laut Platzmieten-Rechnung, ab 6 Wochen vor der 
Messe die volle Platzmiete und Anmeldegebühr binnen zwei Wochen zu entrichten (Entscheidend bei 
der Beurteilung der Stornogebühr ist das Brief-Eingangsdatum bei der MESSE RIED GmbH). 

Für den Fall, dass bei Schluss der Messe die Platzmiete oder andere Verbindlichkeiten gegenüber der 
Messe nicht beglichen sind, räumt der Aussteller der Messe ein Zurückhaltungsrecht an der einge-
brachten Standausstattung und der Ausstellungsgüter ein. 

Das auf Grund der Platzzuweisung für den Aussteller begründete Mietrecht erstreckt sich räumlich
und zeitlich auf den Zeitpunkt zwischen Beginn und Ende der jeweiligen Messeveranstaltung. 

5. WEITERVERMIETUNG VON PLÄTZEN: 
Eine gänzliche oder teilweise entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung der durch die Platzmiete 
begründeten Rechte an Dritte ist nicht zulässig, daher darf außer dem Aussteller auf dem zugewiese-
nen Platz niemand Waren ausstellen, anbieten oder für diese werben. Das Tauschen von Ausstellungs-
plätzen ist nicht zulässig. 

6. ANLIEFERUNG UND ABTRANSPORT DER AUSSTELLUNGSGÜTER: 
Sämtliche für die Ausstellung bestimmten Gegenstände sind auf Kosten und Gefahr des Ausstellers 
bis am Vortag (16:00 Uhr) vor der Messe auf den Ausstellungsplatz zu bringen. Bei Nichtbezug bis zu 
diesem Termin verfällt der Messeplatz zugunsten der MESSE RIED GmbH, die über ihn nach ihrem Er-
messen verfügen darf. Kisten und sonstige Emballagen dürfen auf dem Ausstellungsplatz nicht gelagert 
werden. Sie sind von den Ausstellern auf ihre Kosten außerhalb des Messegeländes unterzubringen. 

Sämtliche Ausstellungsgüter müssen bis zum letzten Messetag bis zum jeweilgen Messeschluss der 
Ausstellung ausgestellt bleiben.  Jeder Ausstellungsstand ist während der ganzen Öff nungszeiten der 
Hallen bzw. des Messegeländes vom Aussteller mit mindestens einer Person zu besetzen, die fachliche 
Auskünfte über die ausgestellten Exponate erteilen kann. Andernfalls hat die Messeleitung das Recht, 
über den Platz zu verfügen. Die Ausstellungsgüter sind nach Schluss der Ausstellung ohne Verzug auf 
Kosten des Ausstellers wegzuschaff en, wobei allfällige Wiederherstellungskosten an den Ausstellungs-
plätzen und Gebäuden zu ersetzen sind. Das gesetzliche Pfandrecht des Veranstalters gemäß § 1101 
ABGB und seine Geltendmachung werden durch obige Bestimmungen nicht berührt. 

7. GESTALTUNG DER PLÄTZE: 
Die Ausstellungsplätze werden durch die Messeleitung leer, bzw. in den Hallen leer oder durch Trenn-
wände abgeteilt (siehe Seite 1 des Anmeldeformulars), übergeben. Aus technischen Gründen ist es 
möglich, dass die zugeteilte Standgröße geringfügige Verkleinerungen aufweisen kann, wobei diese 
jedoch 15 cm in der Front und in der Tiefe nicht überschreitet und zu keiner Minderung der Platzmiete 
berechtigt. Bestehende Säulen (Steher) in den Hallen berechtigen nicht zu einer Verringerung der 
Platzmiete. Die Gestaltung des zugewiesenen Platzes obliegt dem Aussteller, wobei die Richtlinien und 
Weisungen der Messeleitung einzuhalten sind. Die Ausstellungsplätze in den Hallen und im Freigelän-
de haben den Durchschnittsanforderungen eines Messestandes zu entsprechen und dürfen weder dem 
guten Geschmack noch dem einheitlichen Stil der Messe widersprechen. Auf Anordnung der MESSE 
RIED GmbH sind Änderungen vorzunehmen. Im Weigerungsfall werden die Änderungen auf Kosten 
und Gefahr des Ausstellers durchgeführt bzw. kann der Platzschein entzogen werden, wobei dem 
Aussteller kein Anspruch auf Rückvergütung der Platzmiete oder Schadenersatz zusteht. 

Jeder Aussteller hat seinen Stand für die gesamte Messedauer mit seinem vollständigen Namen bzw. 
Firmenbezeichnung und seiner Firmenanschrift in einer für jedermann erkennbaren Weise anzubringen 
oder diese Angaben sonst an gut sichtbarer Stelle an seinem Messestand zu platzieren. Ist der Ausstel-
ler oder dessen Unternehmen im Firmenbuch eingetragen, ist auch die Nummer des Firmenbuches in 
gleicher Weise in diese Angaben aufzunehmen. Sonstige Schilder, die gegen die Interessen der übri-
gen Aussteller oder der Messe verstoßen, dürfen nicht aufgestellt werden. Bei Zuwiderhandeln ist der 
Veranstalter berechtigt, die Entfernung der Schilder auf Kosten und Gefahr des jeweiligen Ausstellers 
zu veranlassen bzw. kann der Platzschein entzogen werden, wobei dem Aussteller kein Anspruch auf 
Rückvergütung oder Schadenersatz zusteht. 

Standnummern werden von der Messeleitung angebracht. Der Bezug von Wasser, Licht-und Kraftstrom 
sowie die Herstellung von Telefon- oder Internetanschlüssen sind bei der Messeleitung zu beantragen 
und die entsprechenden Anschlüsse und Installationen vom Aussteller auf eigene Kosten unter Einhal-
tung der von der Messeleitung erteilten besonderen Weisungen von einem befugten Gewerbetreiben-
den vornehmen zu lassen. 

Fluchttüren und Einrichtungen für die Brandbekämpfung dürfen nicht verbaut werden. 

Die Höhe der Kojenwände in den Hallen beträgt 2,50 Meter. Abgrenzungen mit Zäunen zwischen 
Ausstellern im Freigelände dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. Außerdem dürfen 
weder Schilder noch sonstige Exponate die Grundgrenzen des Ausstellungsstandes überschreiten, 
andernfalls kann die Beseitigung auf Kosten des Ausstellers erfolgen. Bei Standbauten über 2,50 
m muss die Rückwand zum Nachbarstand weiß und in ordentlichem Zustand gestaltet werden. Es 
darf keine Werbung oder Logo angebracht werden. Mehrgeschossige Ausstellungsstände sind nur 
nach schriftlicher Genehmigung der MESSE RIED GmbH gestattet. Es sind hierbei alle notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treff en.  

Grabungsarbeiten sind nur nach schriftlicher Genehmigung der Veranstalter gestattet. Es sind hiebei 
alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treff en. Nach Messeende ist der Platz wieder in dem 
Zustand zu übergeben, wie er übernommen wurde. Eventuelle Wiederherstellungskosten gehen zu 
Lasten des Ausstellers. 

Alle Aussteller, die ein Zelt auf ihrem Ausstellungsplatz aufstellen, müssen unbedingt 1 Monat vor der 
Messe dies schriftlich mit Bekanntgabe der Zeltbaufi rma anmelden – ausgenommen Pagodenzelte 
mit 5 x 5 m. Die Zelte müssen bis spätestens 10 Tage vor der Messe zur Überprüfung vollständig 
aufgestellt sein. Falls nur ein Teil des Ausstellungsstandes durch ein Zelt abgedeckt wird, ersuchen wir 
um Bekanntgabe der Situierung des Zeltes.
Das Einschlagen von Erdnägel ist von der MESSE RIED GmbH genehmigungspfl ichtig. Sollten durch 
das Einschlagen der Nägel ohne Genehmigung ein Stromkabel bzw. Wasserleitungen beschädigt 
werden, haftet der Aussteller für die dadurch entstandenen Schäden und auch Folgeschäden. Beim 
Abbau müssen nach dem Herausziehen der Erdnägel die Löcher wieder aufgefüllt werden. Bei 
Asphaltboden mit Asphalt und bei Schotterböden mit Schotter. Die MESSE RIED GmbH übernimmt für 
Zeltbauten keinerlei Haftung für Personen- oder Sachbeschädigungen.

Sämtliche fl iegende Bauten sind mit einem äußeren und inneren Blitzschutz entsprechend der gelten-
den ÖVE-Richtlinie R 6-1, Ausgabe 1.2.2011, auszustatten.

Hinsichtlich der statischen Nachweise für die Zelthallen wird auf die Forderung der Stadtgemeinde 
Ried im Innkreis als Baubehörde hingewiesen. Das Zeltbuch muss bei den Zelthallen zur Überprüfung 
aufl iegen. 

Die weißen Kojenwände (Trennwände) der MESSE RIED GmbH sind nicht zur Präsentation bezie-
hungsweise Anbringung von Waren geeignet. Die MESSE RIED GmbH übernimmt bei Nichtbeachtung 
keine Haftung und leistet keinen Ersatz bei Sach- oder Personenschäden.

8. REINIGUNG UND ABFALLENTSORGUNG: 
Die Reinigung der Geschäfte und Stände ist außerhalb der Besuchszeiten durchzuführen. Anfallende 
Abfälle und Kehricht dürfen nur in die hiefür bereitgestellten Behälter eingebracht werden. Im Falle 
eines Verstoßes gegen diese Vorschrift erfolgt die Beseitigung derselben auf Kosten des Mieters durch 
die MESSE RIED GmbH. 

Mülltrennung: Die MESSE RIED GmbH wird die Abfall- bzw. Müllentsorgung im gesamten 
Messe- und Volksfestgelände in Übereinstimmung mit den bundes- und landesgesetzlichen 
Abfallwirtschaftsgesetzen und der hiezu ergehenden Verordnungen mit dem Ziele betreiben, die Abfälle 
einer ökologischen Verwertung zuzuführen. Dazu bedarf es einer exakten Trennung des gesamten 
Abfalles in verwertbare Wertstoff e und Restmüll sowie Einbringung in die jeweils hiefür aufgestellten 
Container. Die Erfüllung der Verpfl ichtung zur gesetzmäßigen und genauen Trennung des Abfalles 
und seine richtige Einbringung in die jeweiligen Container entsprechend deren Widmung obliegt dem 
einzelnen Aussteller. Der Aussteller verpfl ichtet sich, die Trennung und Einbringung der Wertstoff e 
und des Restmülls in die jeweiligen Container entsprechend dem jeweiligen Aufstellungsplan und den 
daraus ersichtlichen Trennungsgrundsätzen bzw. Vorschriften vorzunehmen; derzeitige Containerarten 
sind solche für: 1. Kompostierbare Abfälle, 2. Plastikabfälle, 3. Metalle, 4. Weiß- und Buntglas, 5. 
Altpapier und Kartonagen. Kartonagen und sonstiges Verpackungsmaterial, das vor und nach der 
Messe anfällt, ist wieder mitzunehmen und von den Ausstellern selbst zu entsorgen. Die Verwendung 
von Einwegplastikbesteck und Einwegplastiktrinkgefäßen im Gastronomiebereich ist nicht gestattet. 
Die Nichteinhaltung der Vorschriften zur Mülltrennung und richtigen Einbringung bzw. Entsorgung 
in die hiefür vorgesehenen Container verursacht erhebliche Mehrkosten, die in einem solchen Falle 
ausnahmslos dem Verursacher in Form einer Konventionalstrafe von € 300,– je Mülltonne in Rechnung 
gestellt werden, wobei der Aussteller für seine Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen einzustehen hat. 
Der Aussteller verzichtet auf die Prüfung der Angemessenheit der Höhe der Konventionalstrafe.

MESSEORDNUNG (gültig ab Oktober 2018)



9. WERBUNG: 
Jede Werbung außerhalb des zugewiesenen Platzes auf dem Messegelände ist nur mit Genehmigung 
der MESSE RIED GmbH gestattet. Marktschreierisches Anbieten von Waren und Dienstleistungen ist 
auf dem gesamten Messegelände untersagt. 

Es ist untersagt, dass Aussteller oder Standpersonal sich außerhalb des Standes aufhalten, um 
Messebesucher zu Werbe- und Verkaufszwecken anzusprechen. Eventuelle Musik- oder Lichtbilder-
Darbietungen bedürfen einer schriftlichen Genehmigung. Diese kann jedoch im Interesse der Aufrecht-
erhaltung eines normalen Ausstellungsbetriebes teilweise eingeschränkt oder widerrufen werden. Die 
Verwendung von Lautsprecheranlagen am Messestand anlässlich von Warenvorführungen oder zur 
Durchführung von Verlautbarungen, sei es werblicher oder informativer Art, ist untersagt und kann 
nur in außergewöhnlichen Fällen durch schriftliche Sondergenehmigung der Messeleitung gestat-
tet werden. Das Anbieten von Waren zu Schleuderpreisen, d. h. zu Preisen, die im Verhältnis zum 
durchschnittlichen Anbotspreis wesentlich herabgesenkt sind, wird als marktschreierisches Anbieten 
betrachtet und ist daher ausdrücklich untersagt. Die Veranstaltung von Preisausschreiben, Verlosun-
gen, Lotterien, Wettbewerben u. ä. zu Werbezwecken ist an eine schriftliche Sondergenehmigung der 
MESSE RIED GmbH gebunden. Es dürfen jedoch im Falle der Bewilligung solcher Veranstaltungen 
Preise von Firmen, die auf der jeweiligen Messe nicht selbst Aussteller sind, nicht ausgespielt oder 
verlost werden, noch darf für Nichtaussteller in irgendeiner Weise Werbung betrieben werden, sei es 
auch nur durch Nennung des Firmennamens oder auch des Produktes. 

Besuchern oder sonstigen Personen ist es nicht gestattet, Prospektmaterial oder Waren unentgeltlich 
oder entgeltlich auszuteilen bzw. zu verkaufen. Derartige Personen können ohne Anspruch auf Rücker-
stattung des Eintrittspreises vom Messegelände verwiesen werden. 

Bei Zuwiderhandlung wird ein Kostenersatz in der Höhe von der jeweils für diese Veranstaltung fest-
gelegten Mindestplatzmiete exklusive Mehrwertsteuer der verursachenden Firma, des Vereines, des 
Verbandes oder der Person oder den Personen in Rechnung gestellt. Weiters ist es diesen untersagt, 
ohne schriftliche Genehmigung der MESSE RIED GmbH Plakate im und um das Messegelände zu 
affi  chieren. 

10. HAFTUNG: 
Der Aussteller haftet für jeden Schaden, den er oder seine Beauftragten und Beschäftigten verursachen 
oder der durch seine Anlagen verursacht wird. Er haftet auch für alle Unfälle, die durch sein Verschul-
den oder durch das Verschulden seiner Beschäftigten entstehen. Für Anlagen, mit deren Aufstellung 
und Betrieb eine Gefahr für Personen oder Sachen verbunden ist, haben die Aussteller eine ausrei-
chende Haftpfl ichtversicherung abzuschließen. Ansonsten ist der Anspruch auf Platzbenützung mit den 
Folgen des Punktes 3 verwirkt. 

11. MESSEKATALOG /AUSSTELLERVERZEICHNIS: 
Die Eintragung in das Ausstellervereichnis ist obligatorisch und Bestandteil der Anmeldung. In den 
Gebühren für die Pfl ichteinschaltung im Messekatalog/Ausstellerverzeichnis sind folgende Eintragun-
gen enthalten: 
• Eintrag von Firmenname, Website, Standplatz und Warenverzeichnis im Online-

Ausstellerverzeichnis (bleibt mind. 3 Monate nach der Messe online)
• Komplette Adresse, Kontaktdaten und Warenverzeichnis zum Abruf an den Terminals bei den 

Messe-Infoständen
• Komplette Adresse und Kontaktdaten im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des gedruckten 

Katalogs, falls dieser aufgelegt wird
• Einträge im Warenverzeichnis (maximale Anzahl siehe Seite 3 des Anmeldeformulars) und im 

Hallenverzeichnis im gedruckten Katalog, falls dieser aufgelegt wird

Die Mindesteinschaltung wird kostenpfl ichtig auch dann durchgeführt, wenn kein ausdrücklicher Auftrag 
des Ausstellers vorliegt. 

Für Satz- und Druckfehler, Textierung und Einreihung in eine bestimmte Rubrik trägt weder die Messe-
leitung noch die Druckerei die Verantwortung. Die im Ausstellerverzeichnis aufscheinenden Firmenna-
men und Vertretungsverhältnisse beruhen auf Angaben der Aussteller. Die MESSE RIED GmbH leistet 
für die Richtigkeit keine Gewähr.

12. AUSSTELLERKARTEN: 
Jeder zugelassene Aussteller erhält je nach Größe des Standplatzes eine bestimmte Anzahl an  
Ausstellerkarten kostenlos und ist berechtigt, für sein beschäftigtes Personal zusätzliche Ausstelleraus-
weise gegen Entgelt anzufordern. Die Ausstellerausweise werden nur im notwendigen Umfang und in 
einem zur Ausstellungsfl äche und zur Art des Unternehmens angemessenen Verhältnis, welches von 
der Messe festgesetzt wird, abgegeben. Ausstellerausweise sind nur mit Namen und Firmenstampiglie 
versehen in Zusammenhang mit einem Lichtbildausweis gültig. Jeder Missbrauch zieht den Verlust des 
Ausweises nach sich. 

13. AUF- UND ABBAU: 
Den mit den Aufstellungs- und Abräumungsarbeiten betrauten Arbeitern kann der Eintritt nur gegen 
Vorweis eines mit der Unterschrift des betreff enden Ausstellers versehenen Ausweises, welcher von 
der Messeleitung bestätigt sein muss, gestattet werden.

14. STROMBEZUGSBESTIMMUNGEN
Anschluss nicht gemeldeter Geräte, insbesondere von Kochplatten und Heizöfen, berechtigt zur 
sofortigen Sperre des Anschlusses, um allen Ausstellern eine gleichmäßige Stromlieferung zu sichern. 
Für elektrische Anlagen, die wegen ihres hohen Anschlusswertes nicht aus dem Grundnetz versorgt 
werden können, sind Sonderanschlüsse (kostenpfl ichtig) notwendig.
Anlagen und Geräte müssen den Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU entsprechen. Das 
Vertragsunternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch mangelhafte Stromleitungen 
und Geräte, an denen sie kein Eigentumsrecht besitzt, hervorgerufen werden.
Für die Folgen von Stromausfall, Spannungsschwankungen und Beschädigungen der Anlage sowie 
Störungen durch elektromagnetische Felder wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung für mit-
telbare Schäden (Folgeschäden) und entgangenen Gewinn ist generell ausgeschlossen. Soweit eine 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit nicht auszuschließen ist, wird die Haftung der Höhe nach auf den 
Vertragspreis begrenzt.

15. ORDNUNGSMASSNAHMEN: 
Jeder Aussteller ist gehalten, die orts- und gewerbepolizeilichen Vorschriften und besonderen Anord-
nungen der MESSE RIED GmbH und die der Sicherheits- und den Einsatzorganisationen exakt zu 
befolgen, widrigenfalls die Räumung des Standes angeordnet werden kann. Innerhalb des Messege-
ländes hat die MESSE RIED GmbH das Hausrecht. Den Organen der Messeleitung der MESSE RIED 
GmbH muss der kostenlose Zutritt zu den Ständen während der Messe jederzeit gestattet werden. 
Unter anderem handelt es sich dabei um folgende Anordnungen und Vorschriften:
a) Brennbare Betriebsstoff e dürfen zu den einzelnen Betriebsstätten nur in jenen Mengen gebracht 
    werden, die dem momentanen Bedarf entsprechen. Eine Lagerung derartiger Stoff e, auch in 
    geringen Mengen, bei den einzelnen Betriebsstätten ist untersagt.
b) Von der Ausstellung wie vom Verkauf sind explosive und feuergefährliche Stoff e ausgeschlossen.
c) Das Aufbewahren von leicht brennbarem Verpackungsmaterial im Messegelände ist verboten.
d) Zur Beleuchtung darf in der Regel nur Elektrizität verwendet werden. Die Elektroinstallationen 
    müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
e) Vorführungen, die mit großem Geräusch verbunden sind (Musikinstrumente, Lautsprecher, 
    Maschinen usw.) bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Messeleitung.
f) Personen, die Ruhe und Ordnung stören, können vom Platz verwiesen werden.
g) Waren (Tiere), die üble Gerüche verbreiten, oder Vorführungen, die ungebührlich Rauch oder Staub 
    entwickeln, sind nicht zulässig. In allem ist es Sache des Ausstellers, etwaigen sonstigen 
    Vorschriften nachzukommen. 
h) Das Übernachten und Verbleiben von 19:00 bis 7:30 Uhr im Messegelände ist untersagt.
i) Rauchverbot in allen Hallen.

16. EINHALTUNG DER GESETZLICHEN UND POLIZEILICHEN VORSCHRIFTEN: 
Bei Nichtbefolgung der gesetzlichen Bestimmungen oder polizeilichen Vorschriften und Anordnungen 
ist die Messeleitung berechtigt, den Platzmietenvertrag durch einseitige Erklärung zu kündigen.
Es dürfen nur schwer brennbare und schwach qualmende Dekorationen (ÖNORM B 3800 oder 
gleichwertige Normen) verwendet werden. 

17. ANMELDUNG IHRES PERSONALS:
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Mitarbeiter und Aushilfen für Ihre gesamte Tätigkeitsdauer auf dem 
Rieder Messegelände bei den zuständigen Ämtern in Österreich ordnungsgemäß anmelden müssen.

18. AUFSICHT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 
Für Schäden, die Personen und Sachen während des Aufenthaltes bzw. während der Unterbringung 
im Messegelände erleiden, trägt die MESSE RIED GmbH keinerlei Haftung, desgleichen haftet die 
MESSE RIED GmbH nicht für Ereignisse, die durch höhere Gewalt, politische Geschehnisse oder 
behördliche Verfügungen verursacht werden. Es wird ausdrücklich festgestellt: Die MESSE RIED 
GmbH trägt keine Verantwortung und Haftung für Diebstähle und Betriebsunfälle jeder Art, weder für 
Beschädigungen von Mietergut (Funkenfl ug, Feuer, Strom, Wassereintritt, Wasserrohrbrüche usw.) und 
nicht für Beschädigungen von Personal (Besucher oder Angestellte des Mieters) durch den Betrieb und 
die Benützung der Einrichtung und ist auch für einen eventuell schlechten Geschäftsgang nicht verant-
wortlich zu machen. Dem Aussteller obliegt es, für sämtliche Risiken durch notwendige Versicherungen 
selbst vorzusorgen (siehe Messeversicherung – Anmeldung in den Serviceunterlagen).

Der Veranstalter ist von jeder Ersatzpfl icht für Sach- und Personenschäden des Ausstellers, seines 
Personals und der von ihm auf das Ausstellungsgelände gebrachten Sachen befreit.
Die im Eigentum der Aussteller stehenden Kojenaufbauten und Ausstellungsexponate, Lagermaterialien 
oder Pavillons, welche sich bei der MESSE RIED GmbH in den Hallen oder im Freigelände befi nden, 
sind von der MESSE RIED GmbH gegen kein Risiko irgendwelcher Art versichert. Die MESSE RIED 
GmbH übernimmt keine Haftung und leistet auch keinen Ersatz bei Schadensfällen. Gegen alle Risiken 
hat der Aussteller durch entsprechende Versicherungen selbst vorzusorgen.

Bei Auftreten von wetterbedingten Schäden (wie Sturm, Wasser, Hitze, Blitz, Frost etc.) übernimmt die 
MESSE RIED GmbH keine Haftung und leistet auch keinen Ersatz bei Schadensfällen. Die MESSE 
RIED GmbH haftet nicht für Beschädigungen von Geräten und Maschinen, ebenso nicht für eventuellen 
Verdienstentgang als Folge von Stromausfall im Messegelände.

Die MESSE RIED GmbH übernimmt keine Haftung und leistet auch keinen Ersatz bei 
Schadensfällen für außerhalb des Ausstellungsstandes befi ndliche Gegenstände (Kartons, etc.), die 
im Zuge der Reinigung von den Hallengängen oder Straßen entsorgt werden.

19. FAHR- UND PARKVERBOT WÄHREND DER MESSE – 
ZUBRINGERVERKEHR UND VERSORGUNGSFAHRTEN 
Gilt für die RIEDER MESSE und RIEDER VOLKSFEST:
Das Befahren des Messegeländes ist nur auf Grund eines von der Messeleitung ausgestellten und 
am Fahrzeug deutlich sichtbar angebrachten unübertragbaren Einfahrtsscheines gestattet, der nur 
gegen Entgelt ausgestellt wird. Die Einfahrtberechtigung gilt nur eine Stunde vor und eine Stunde 
nach den festgelegten Öff nungszeiten der jeweiligen Messeveranstaltung. Die Fahrzeuge haben 
nach erfolgter Ent- und Beladearbeit das Messegelände auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Das 
Parken im Messegelände ist ausnahmslos untersagt (Ausnahme sind für die Aussteller und Besucher 
gekennzeichnete Parkfl ächen der jeweiligen Messe). Im Messegelände parkende Fahrzeuge werden 
ohne weitere Verständigung des Eigentümers durch ein hiezu befugtes Unternehmen auf Kosten des 
Wagenbesitzers entfernt. Für Beschädigungen an Autos, Hänger, die abgeschleppt werden mussten, 
haftet der Veranstalter nicht. Darüber hinaus wird der Einfahrtsschein entzogen und jede weitere 
Einfahrtsgenehmigung verweigert. 

Für die Versorgungsfahrzeuge der Wirtschaftsbetriebe und Versorgungsfahrten der Aussteller bestehen 
besondere Bestimmungen, die auf den Einfahrtsscheinen aufgedruckt sind und genauestens eingehal-
ten werden müssen. 
 
20. FOTOGRAFIEREN/FILMEN/ZEICHNEN: 
Das gewerbliche Fotografi eren, Filmen, Zeichnen und der Verkauf von Blumen ist auf dem gesamten 
Messegelände nur mit Zustimmung der Messeleitung gestattet. 

Die MESSE RIED GmbH darf jederzeit Fotos, Kopien, Zeichnungen und Filmaufnahmen von Aus-
stellungsbauten, Ständen und Gütern anfertigen lassen oder erwerben und diese auch öff entlich für 
Zwecke der Eigenwerbung verwenden. Der Aussteller verzichtet auf das Urheberrecht. 

21. HÖHERE GEWALT: 
Wenn die Veranstaltung infolge höherer Gewalt, über die behördliche Verfügung oder Beschluss des 
Veranstalters nicht abgehalten werden sollte, werden die Netto-Platzmieten abzüglich eines 
Verwaltungsbeitrages von 50 Prozent, nicht aber die Anmeldegebühr rückerstattet. In einem solchen 
Falle steht den Ausstellern kein Schadenersatz zu. Sollten auch Teile der Veranstaltung (Sonderschau-
en und/oder –veranstaltungen) aufgrund höherer Gewalt, über die behördliche Verfügung, des Be-
schlusses des Veranstalters oder durch den Beschluss Dritter nicht stattfi nden können, steht in diesem 
Falle den Ausstellern kein Schadenersatz zu. Der Veranstalter behält sich vor, bei Gefahr durch höhere 
Gewalt (z.b: Gewitter) das Messegelände bzw. die Hallen zeitweise zu sperren, dadurch können keine 
wie immer gearteten Ansprüche geltend gemacht werden.

22. MÜNDLICHE ABMACHUNGEN: 
Mündliche Abmachungen, mit welchen Personen auch immer, sind nur gültig, wenn sie von der 
Messeleitung schriftlich bestätigt werden. 

23. GERICHTSTANDSVEREINBARUNG UND ERFÜLLUNGSORT 
Gerichtstandsvereinbarung und Erfüllungsort für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus diesem Vertragsver-
hältnis zwischen den Vertragsparteien entstehen können, wird die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes 
Ried im Innkreis ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes vereinbart, ferner auch die 
ausschließliche Anwendung des österreichischen Rechts. 

24. NICHTEINHALTUNG DER MESSEORDNUNG 
Die Nichteinhaltung der Messeordnung oder Nichtbehebung der von der MESSE RIED GmbH bean-
standeten Mängel innerhalb einer von der Messeleitung festgesetzten angemessenen Frist berechtigt 
zum Entzug des Platzscheines und zur unverzüglichen Lösung des Vertrages. Jede geschäftliche 
Tätigkeit ist damit sofort untersagt und hat das sofortige Sperren des Standes zur Folge. 

Dem Aussteller stehen in diesem Fall kein Recht auf Rückzahlung der Platzmiete 
(auch nicht anteilmäßig) noch irgendwie gearteter Schadenersatzanspruch gegen die 
MESSE RIED GmbH zu. 

25. DURCH DIE ANMELDUNG UNTERWIRFT SICH DER AUSSTELLER DIESER 
MESSEORDNUNG.

MESSEORDNUNG (gültig ab Oktober 2018)
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Hotelinformation  
Tourismusverband Ried
Tel. 0043-(0)7752-85180
www.ried.com

Messen 2019 
veranstaltet durch die Messe Ried GmbH

Wir beraten Sie gerne

LISA FRAUSCHER, MA 
Projektleiterin

Tel.: 0043-(0)7752-84011-26 
frauscher@messe-ried.at

Sabrina Wallaberger
Rahmenprogramm/Marketing

Tel.: 0043-(0)7752-84011-25 
wallaberger@messe-ried.at

Sonja Mayerböck 
Techn. Veranstaltungsleitung

Tel.: 0043-(0)7752-84011-0 
mayerboeck@messe-ried.at

HELMUT SLEZAK
Messedirektor

Tel.: 0043-(0)7752-84011-0 
office@messe-ried.at

Ried im Innkreis

Daten und Fakten zum 
 

Hallenfläche 2018: ca. 9.000 m² 
Besucherzahl 2018: rund 13.000 Besucher 
Aussteller 2018:     213 Aussteller

Öffnungszeiten:   Sa., 13. & So., 14. April 2019:  
   9:00 – 17:00 Uhr

Veranstalter:     MESSE RIED GmbH
     Brucknerstraße 39 
     A - 4910 Ried i.I. 
     Tel.: 0043-(0)7752-84011-0 
    Fax: 0043-(0)7752-84044 
     office@messe-ried.at 
     www.messe-ried.at 

Parkplätze:   Gratis im Messegelände

Die Anmeldeunterlagen sowie der 
Hallenplan zur 50 PLUS 2019
sind diesem Folder beigelegt und auch 
unter: www.50plus-messe.at verfügbar.

Messedoppel Guten Appetit & 50 Plus 

13. - 14. April 19

MESSE RIED für die

BESTE ZEIT DEINES LEBENS

 » Automesse    1. - 3. Februar
 » Sport & Fun    8. - 10. März
 » Guten Appetit 13. - 14. April
 » 50 Plus  13. - 14. April
 » Rieder Volksfest 29. August - 1. September   

   und 4. - 8. September
 » Rieder Messe  4. - 8. September
 » Modellbaumesse 19. - 20. Oktober
 » Haus & Bau    8. - 10. November


	Firma-Firmenname: 
	Firma-Straße: 
	Firma-Plz / Ort: 
	Firma-Telefon: 
	Firma-E-Mail: 
	Firma-Internet: 
	Firma-UID-Nummer: 
	Firma-GeschäftsführerIN: 
	Person-Name: 
	Person-Telefon: 
	Person-Mobil: 
	Person-EMai: 
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Sontiges: 
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Hersteller: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Sonstiges: Off
	Ausstellerdaten-Waren1: 
	Ausstellerdaten-Waren2: 
	Ausstellerdaten-Waren3: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Name1: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Austria1: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Ausland1: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Name2: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Austria2: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Ausland2: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Name3: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Austria3: 
	Ausstellerdaten-VertreteneFirma-Ausland3: 
	RückSeitenwände-JA 2: Off
	Systemstand-JA 2: Off
	RückSeitenwände-NEIN 2: Off
	Systemstand-NEIN 2: Off
	Standplatz-m3: 
	Standplatz-Front 2: 
	Systemstand-Front 2: 
	Standplatz-Tiefe 2: 
	Systemstand-Tiefe 2: 
	Standplatz-Höhe 2: 
	Systemstand-Höhe 2: 
	Reihenstand 3: Off
	Eckstand 3: Off
	Kopfstand 3: Off
	Freigelände 3: Off
	Freigelände 4: Off
	Strom-Firmenname 5: 
	Strom-Telefon 5: 
	Strom-Ansprechpartner 5: 
	Strom-E-Mail 5: 
	Freigelände 12: Off
	Freigelände 13: Off
	Freigelände 14: Off
	Messekatalog-Firmenname 6: 
	Messekatalog-Straße 6: 
	Messekatalog-Plz-Ort 6: 
	Messekatalog-Telefon 6: 
	Messekatalog-E-Mail 6: 
	Messekatalog-Internet 6: 
	Messekatalog-Buchstabe 6: 
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 150: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 151: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 122: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 124: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 130: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 134: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 137: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 140: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 141: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 146: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 148: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 152: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 153: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 154: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 155: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 156: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 157: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 158: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 159: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 160: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 161: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 162: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 163: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 164: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 165: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 166: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 167: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 168: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 169: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 170: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 171: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 172: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 173: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 174: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 175: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 176: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 177: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 178: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 179: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 180: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 181: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 182: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 183: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 184: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 185: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 186: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 187: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 188: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 189: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 190: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 191: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 192: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 193: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 194: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 195: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 196: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 197: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 198: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 199: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 200: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 201: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 202: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 203: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 204: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 205: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 206: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 207: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 208: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 209: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 210: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 211: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 212: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 213: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 214: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 216: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 215: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 217: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 218: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 220: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 221: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 222: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 223: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 224: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 225: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 219: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 226: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 227: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 228: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 229: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 230: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 231: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 232: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 233: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 234: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 235: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 236: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 237: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 238: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 239: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 240: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 241: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 242: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 243: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 244: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 245: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 246: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 247: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 248: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 249: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 250: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 251: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 252: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 253: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 254: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 255: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 256: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 257: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 258: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 259: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 260: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 261: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 262: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 263: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 264: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 265: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 266: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 267: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 268: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 269: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 270: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 271: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 272: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 273: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 274: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 275: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 276: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 277: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 278: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 279: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 280: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 281: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 282: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 283: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 284: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 285: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 286: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 287: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 288: Off
	Ausstellerdaten-Betriebsart-Handel 117: Off
	Strom-Firmenname 1: 
	Strom-Telefon 1: 
	Strom-Ansprechpartner 1: 
	Strom-E-Mail 1: 
	Lichtstrom 1: 
	16A 1: 
	32A 1: 
	16A-Anschlusswert 1: 
	32A-Anschlusswert 1: 
	Wasseranschluss 1: 
	Wasserabfluss 1: 
	Zoll 1: 
	Durchmesser 1: 
	Strom-Firmenname 6: 
	Strom-Telefon 6: 
	Strom-Ansprechpartner 6: 
	Strom-E-Mail 6: 


